
• Die Mitglieder zahlen einen Monatsbeitrag, welcher pro Quartal (wahlweise 
jährlich) im Voraus zu entrichten ist. 

• Die Höhe des Mitgliedsbeitrags pro Monat und die Aufnahmegebühr wurden 
von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

• Die Zahlung des Mitgliedsbeitrags erfolgt bargeldlos per 
Einzugsermächtigung zum 01. der Monate Januar, April, Juli und Oktober. 

• In Ausnahmefällen wird eine selbständige Überweisung (Bringepflicht) bei 
Bestandsverträgen weiterhin akzeptiert. 

• Neuverträge werden ausschließlich mit Einzugsermächtigung geschlossen. 

Gültig ab 01.01.2024 mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28.2.2024

Kultur- und Sportclub Strausberg e.V. 
Abteilung Radsport „1. RSC Strausberg“

Beitragsordnung

Beitragsklasse Monatsbeitrag Quartalsbeitrag

Aktive Sportler mit Lizenz und mit 
Wettkampfbetrieb 17 € 51 €

Aktive Sportler ohne Lizenz und ohne 
Wettkampfbetrieb 15 € 45 €

Fördermitglieder, passive Mitglieder 10 € 30 €

Funktionäre der Abteilungsleitung oder 
Lizenzinhaber, die die Vereinsarbeit aktiv 
Mitgestaltung

7 € 21 €

Aufnahmegebühr von einmalig 5 €


